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RS OGH 1996/1/25 2Ob78/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1996

Norm

StVO §93 Abs1

StVO §93 Abs4 lita

Rechtssatz

Der Geschädigte hat zu behaupten und zu beweisen, daß sein Unfall auf die Verletzung der bestehenden Räump6icht

zurückzuführen ist, das heißt, daß seit dem Ende des Räump6ichtzeitraumes bis zum Unfall keine relevante

Veränderung des Zustandes eingetreten ist.
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